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Verordnung 
über das Dienstsiegel der staatlichen Organe

— Siegelordnung — 

vom 16. Juli 1981

§ 1
(1) Dienstsiegel führen

a) der Vorsitzende des Staatsrates
b) der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates
c) der Vorsitzende des Ministerrates
d) der Präsident der Volkskammer
e) die Mitglieder des Ministerrates
f) der Präsident des Obersten Gerichts
g) der Generalstaatsanwalt
h) der Sekretär des Staatsrates
i) die Leiter der anderen zentralen Staatsorgane und der 

dem Ministerrat nachgeordneten Einrichtungen
j) die Vorsitzenden der örtlichen Räte.
(2) Die Mitglieder des Ministerrates und die Leiter der an

deren zentralen Staatsorgane, die Leiter der dem Ministerrat 
nachgeordneten Einrichtungen, die Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke und Kreise sowie die Oberbürgermeister der Städte 
legen schriftlich fest, in welchen Funktionen Leiter und Mit
arbeiter ihres Verantwortungsbereiches einschließlich der ih
nen unterstellten Einrichtungen Dienstsiegel führen.

§ 2
(1) Das Dienstsiegel ist kreisförmig und enthält das Staats

wappen der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Das Dienstsiegel wird als Prägesiegel, Farbdrucksiegel 
(Metall oder Gummi) oder als Petschaft geführt. Seine Aus
führung erfolgt in 2 Größen

a) großes Dienstsiegel — 40 mm 0
b) kleines Dienstsiegel 20 mm 0.

(3) In der Umschrift des großen Dienstsiegels sind in der 
* oberen Hälfte die Worte — Deutsche Demokratische Repu

blik — und in der unteren Hälfte die Bezeichnung des siegel
führenden Organs bzw. der siegelführenden Einrichtung 
(nachfolgend siegelführendes Organ genannt) enthalten. Das 
kleine Dienstsiegel enthält, in der gleichen Gestaltung als Um
schrift die Buchstaben — DDR — und die Bezeichnung des sie
gelführenden Organs. In der Umschrift können die Worte
— Deutsche Demokratische Republik — bzw. die Buchstaben
— DDR — entfallen, wenn sie bereits in der Bezeichnung des 
siegelführenden Organs enthalten sind.

(4) Die Dienstsiegel der im § 1 Äbs. 1 Buchstaben а bis i Ge
nannten und die ihrer zur Siegelführung ermächtigten Stell
vertreter enthalten zusätzlich die Bezeichnung der Funktion.

(5) Dienstsiegel erhalten Registriernummern bzw. -buch- 
staben oder beides (Registrierkennzeichen). Sofern nach Abs. 4 
eine eindeutige Unterscheidung gegeben ist, kann auf das Re
gistrierkennzeichen verzichtet werden.
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